
 

Friedhofs- und Bestattungsgebühren Seite 1 von 6 

Gebührensatzung zur Friedhofs- und Bestattungssatzung 

der Gemeinde Weeze  

29. Änderung der Gebührensatzung vom 22.12.1987 zur 
Friedhofs- und Bestattungssatzung der Gemeinde Weeze 

Inhalt 
I. Rechtsgrundlage .............................................................................................................. 1 

§ 1 Art und Hohe der Gebühren ............................................................................... 2 

§ 2 Wohnsitz der Verstorbenen................................................................................ 5 

§ 3 Sonstige Leistungen ................................................................................................ 5 

§ 4 Gebührenschuldner ................................................................................................ 5 

§ 5 Rechtsbeziehungen ................................................................................................. 5 

§ 6 Fälligkeit der Gebühren......................................................................................... 5 

§ 7 Stundung, Niederschlagung, Erlass .................................................................. 6 

§ 8 ............................................................................................................................................... 6 

§ 9 Inkrafttreten, Außerkrafttreten ....................................................................... 6 

 

I. Rechtsgrundlage 

Aufgrund des § 7 i.V.m. § 41 Abs. 1 Satz 2 Buchstabe f) der 

Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) in der 

Fassung der Bekanntmachung vom 14.07.1994 (GV.NRW. 1994 S. 666) 

und der §§ 4 und 6 des Kommunalabgabengesetzes für das Land 

Nordrhein-Westfalen (KAG NRW) vom 21. Oktober 1969 (GV. NRW. 

1969 S. 712), in Verbindung mit der Friedhofs- und Bestattungssatzung 

der Gemeinde Weeze vom 19. Dezember 1990, alle Gesetze in der zurzeit 

geltenden Fassung, hat der Rat der Gemeinde Weeze in seiner Sitzung am 

07. November 2023 folgende Satzung zur 29. Änderung der 
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Gebührensatzung vom 22. Dezember 1987 zur Friedhofs- und 

Bestattungssatzung der Gemeinde Weeze beschlossen: 

§ 1 Art und Hohe der Gebühren 

Für die Benutzung der Friedhöfe der Gemeinde und der für die Beisetzung 

vorgesehenen Einrichtungen, für die Genehmigung zur Errichtung von 

Denkmälern und sonstigen baulichen Anlagen sowie für die 

Friedhofshallen in Weeze und Wemb werden folgende Gebühren erhoben: 

(1) Gebühren für den Erwerb von Nutzungsrechten 

an Grabstätten 

Gebühr in 

EUR 

1. Reihengräber  

a) Erwerb eines Kinderreihengrabes 

Totgeburten und Kinder bis 5 Jahre 

(15 Jahre) 

422,00 

b) Erwerb eines Reihengrabes 

Personen über 5 Jahre (25 Jahre) 

1.793,00 

c) Erwerb eines anonymen Reihengrabes 

auf dem Rasenfeld (25 Jahre) 

2.431,00 

2. Wahlgräber  

a) Erwerb (25 Jahre) und Wiedererwerb 

eines Wahlgrabes  

2.197,00 

• Zuzüglich einer Gebühr je 

Fall/Bearbeitung eines Erwerbs 

von 

145,00 

• Bei einer Verlängerung des 

Nutzungsrechtes beträgt die 

Gebühr für jedes angefangene 

Jahr, um das die laufende 

Nutzungszeit überschritten wird 

87,87 
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(1) Gebühren für den Erwerb von Nutzungsrechten 

an Grabstätten 

Gebühr in 

EUR 

• zuzüglich einer Gebühr je 

Fall/Bearbeitung einer 

Verlängerung von 

145,00 

3. Urnengräber  

a) Erwerb eines Urnenreihengrabes mit 

Grabplatte auf dem Rasenfeld (25 

Jahre) 

1.531,00 

b) Erwerb eines anonymen Urnengrabes 

auf dem Rasenfeld (25 Jahre) 

376,00 

c) Erwerb eines Einzelurnengrabes (25 

Jahre) 

541,00 

• Bei einer Verlängerung des 

Nutzungsrechtes beträgt die 

Gebühr für jedes angefangene 

Jahr, um das die laufende 

Nutzungszeit überschritten wird 

15,82 

• zuzüglich einer Gebühr je 

Fall/Bearbeitung einer 

Verlängerung von 

145,00 

d) Erwerb eines Mehrfachurnengrabes 

(25Jahre) 

1.793,00 

• Bei einer Verlängerung des 

Nutzungsrechtes beträgt die 

Gebühr für jedes angefangene 

Jahr, um das die laufende 

Nutzungszeit überschritten wird 

65,90 
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(1) Gebühren für den Erwerb von Nutzungsrechten 

an Grabstätten 

Gebühr in 

EUR 

• zuzüglich einer Gebühr je 

Fall/Bearbeitung einer 

Verlängerung von 

145,00 

e) Erwerb eines 

Gemeinschaftsurnengrabes (25 Jahre) 

1.244,00 

• Bei einer Verlängerung des 

Nutzungsrechtes beträgt die 

Gebühr für jedes angefangene 

Jahr, um das die laufende 

Nutzungszeit überschritten wird 

43,94 

• zuzüglich einer Gebühr je 

Fall/Bearbeitung einer 

Verlängerung von 

145,00 

 

(2) Gebühren für die Bestattung Gebühr in EUR 

• für eine Kindererdbestattung 164,00 

• für eine Erdbestattung 389,00 

• für eine Urnenbestattung 111,00 

 

(3) Gebühren für sonstige Leistungen Gebühr in EUR 

1. Benutzung der Friedhofshallen  

• Benutzung der Leichenzellen / je 

angefangener Kalendertag 

61,00 

• Benutzung des Einsegnungsraumes 115,00 
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(3) Gebühren für sonstige Leistungen Gebühr in EUR 

2. Erteilung der Erlaubnis für das Aufstellen 

von Grabmalen, Grabsteinen und 

Grabkreuzen 

10,00 

Die Erhebung der Gebühr für die Benutzung der Leichenzellen wird auf die 

Dauer von 4 Tagen je Bestattungsfall begrenzt. 

§ 2 Wohnsitz der Verstorbenen 

Die in § 1 bezeichneten Gebühren gelten für die Beisetzung aller Personen, 

die bis zu ihrem Tode in der Gemeinde Weeze ihren Wohnsitz hatten, 

sowie derjenigen, die nach der jeweils gültigen Friedhofs- und 

Bestattungssatzung ein Anrecht auf die Benutzung eines Wahlgrabes 

haben. 

§ 3 Sonstige Leistungen 

Leistungen, die nicht in dieser Gebührensatzung aufgeführt sind, werden 

nach den tatsächlichen Kosten berechnet. 

§ 4 Gebührenschuldner 

Zur Zahlung der Gebühren ist verpflichtet, wer den Antrag auf eine 

Leistung gemäß §§ 1 und 2 stellt. Ferner ist die nutzungsberechtigte 

Person oder diejenige Person zur Zahlung verpflichtet, in dessen Interesse 

die Friedhöfe und die Bestattungseinrichtung benutzt oder besondere 

Leistungen erbracht werden. Wird der Antrag von mehreren Personen 

gestellt, so haften sie als Gesamtschuldner. 

§ 5 Rechtsbeziehungen 

Die Rechtsbeziehungen zwischen der nutzungsberechtigten Person und 

der Gemeinde sind öffentlich-rechtlich. 

§ 6 Fälligkeit der Gebühren 

Die Gebühren sind innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe des 

Gebührenbescheides fällig. 
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§ 7 Stundung, Niederschlagung, Erlass 

Zur Vermeidung von Härten können im Einzelfall Gebühren gestundet, 

niedergeschlagen oder erlassen werden. 

Die Entscheidung trifft der Bürgermeister oder die Bürgermeisterin. 

§ 8  

- entfällt – 

§ 9 Inkrafttreten, Außerkrafttreten 

Diese Satzung tritt am 1. Januar 2024 in Kraft. 

II.  


	Gebührensatzung zur Friedhofs- und Bestattungssatzung der Gemeinde Weeze 
	I. Rechtsgrundlage
	§ 1 Art und Hohe der Gebühren
	§ 2 Wohnsitz der Verstorbenen
	§ 3 Sonstige Leistungen
	§ 4 Gebührenschuldner
	§ 5 Rechtsbeziehungen
	§ 6 Fälligkeit der Gebühren
	§ 7 Stundung, Niederschlagung, Erlass
	§ 8
	§ 9 Inkrafttreten, Außerkrafttreten

	II.



Barrierefreiheitsbericht


		Dateiname: 

		Friedhofs- und Bestattungsgebühren, gültig ab 01.01.2024.pdf




		Bericht erstellt von: 

		

		Firma: 

		




[Persönliche und Firmenangaben über das Dialogfeld „Voreinstellungen > Identität“ eingeben.]


Zusammenfassung


Es wurden keine Probleme in diesem Dokument gefunden.


		Manuelle Prüfung erforderlich: 2

		Manuell bestanden: 0

		Manuell nicht bestanden: 0

		Übersprungen: 1

		Bestanden: 29

		Fehlgeschlagen: 0




Detaillierter Bericht


		Dokument



		Regelname		Status		Beschreibung

		Berechtigungskennzeichen für Barrierefreiheit		Bestanden		Berechtigungskennzeichen für Barrierefreiheit muss festgelegt werden.

		PDF (nur Bilder)		Bestanden		Dokument ist nicht eine nur aus Bildern bestehende PDF-Datei

		PDF (mit Tags)		Bestanden		Dokument ist PDF (mit Tags)

		Logische Lesereihenfolge 		Manuelle Prüfung erforderlich		Dokumentstruktur ist logisch in Lesereihenfolge geordnet

		Hauptsprache		Bestanden		Sprache ist im Text festgelegt

		Titel		Bestanden		Dokumenttitel ist in Titelleiste sichtbar

		Lesezeichen		Bestanden		In umfangreichen Dokumenten sind Lesezeichen vorhanden

		Farbkontrast		Manuelle Prüfung erforderlich		Dokument verfügt über geeigneten Farbkontrast

		Seiteninhalt



		Regelname		Status		Beschreibung

		Inhalt mit Tags		Bestanden		Alle Seiteninhalte verfügen über Tags

		Anmerkungen mit Tags		Bestanden		Alle Anmerkungen verfügen über Tags

		Tab-Reihenfolge		Bestanden		Tab-Reihenfolge ist mit der Ordnungsstruktur konsistent

		Zeichenkodierung		Bestanden		Zuverlässige Zeichenkodierung ist vorhanden

		Multimedia mit Tags		Bestanden		Alle Multimediaobjekte verfügen über Tags

		Bildschirmflackern		Bestanden		Seite verursacht kein Bildschirmflackern

		Skripten		Bestanden		Keine unzugänglichen Skripts

		Zeitlich abgestimmte Antworten		Bestanden		Seite erfordert keine zeitlich abgestimmten Antworten

		Navigationslinks		Bestanden		Navigationslinks wiederholen sich nicht

		Formulare



		Regelname		Status		Beschreibung

		Formularfelder mit Tags		Bestanden		Alle Formularfelder verfügen über Tags

		Feldbeschreibungen		Bestanden		Alle Formularfelder weisen eine Beschreibung auf

		Alternativtext



		Regelname		Status		Beschreibung

		Alternativtext für Abbildungen		Bestanden		Abbildungen erfordern Alternativtext

		Verschachtelter alternativer Text		Bestanden		Alternativer Text, der nicht gelesen wird

		Mit Inhalt verknüpft		Bestanden		Alternativtext muss mit Inhalten verknüpft sein

		Überdeckt Anmerkung		Bestanden		Alternativtext sollte keine Anmerkung überdecken

		Alternativtext für andere Elemente		Bestanden		Andere Elemente, die Alternativtext erfordern

		Tabellen



		Regelname		Status		Beschreibung

		Zeilen		Bestanden		„TR“ muss ein untergeordnetes Element von „Table“, „THead“, „TBody“ oder „TFoot“ sein

		„TH“ und „TD“		Bestanden		„TH“ und „TD“ müssen untergeordnete Elemente von „TR“ sein

		Überschriften		Bestanden		Tabellen sollten Überschriften besitzen

		Regelmäßigkeit		Bestanden		Tabellen müssen dieselbe Anzahl von Spalten in jeder Zeile und von Zeilen in jeder Spalte aufweisen

		Zusammenfassung		Übersprungen		Tabellen müssen Zusammenfassung haben

		Listen



		Regelname		Status		Beschreibung

		Listenelemente		Bestanden		„LI“ muss ein untergeordnetes Element von „L“ sein

		„Lbl“ und „LBody“		Bestanden		„Lbl“ und „LBody“ müssen untergeordnete Elemente von „LI“ sein

		Überschriften



		Regelname		Status		Beschreibung

		Geeignete Verschachtelung		Bestanden		Geeignete Verschachtelung






Zurück zum Anfang
